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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 17.01.2008 über die 
Änderung der häuslichen Krankenpflegerichtlinien zur Umsetzung des GKV-
WSG 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeinsame Bundesausschuss hat am 17.01.2008 die Änderung der häusli-
chen Krankenpflegerichtlinien zur Umsetzung des GKV-WSG beschlossen. Den Be-
schluss füge ich zu Ihrer Kenntnis bei.  

Wir befürchten, dass diese Richtlinie nicht zur Klärung beiträgt. Insbesondere ist der 
Begriff der betreuten Wohnformen nicht näher beschrieben, sodass es sicherlich 
beim Spektrum dieser Wohnformen und der Frage, ob dort häusliche Krankenpflege 
bewilligt werden kann, unterschiedliche Auffassungen geben wird.  

Auch erscheint uns der Hinweis, dass häusliche Krankenpflege in Werkstätten für 
behinderte Menschen nur dann verordnet werden kann, wenn die Werkstatt nicht 
aufgrund des § 10 WVO verpflichtet ist, die Leistung selbst zu erbringen, nicht sach-
gerecht. 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-
Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 
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Wir haben uns deshalb an das für die Genehmigung der Richtlinien zuständige BMG 
gewandt und um Beanstandung der Richtlinien und eine Präzisierung gebeten.  

Das entsprechende Schreiben ist als Anlage beigefügt.  

Im Übrigen habe ich vorgesehen, das Thema der häuslichen Krankenpflege auf die 
Tagesordnung der Sitzung des Fachausschusses I im Mai diesen Jahres zu setzen.  

 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 

 


